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1. Geltungsbereich
1.1 Diese allgemeinen Verkaufs- und Lieferbestimmungen gelten für alle Übersendung von Abschriften der betreffenden Unterlagen (z. B.

Verträge, die wir auf Verkäufer- und Lieferantenseite abschließen. Pfändungsprotokoll) umgehend anzuzeigen. Die Kosten einer etwaigen

Dies gilt auch für künftige Geschäfte. Erbringen wir Service- oder Intervention gehen zu Lasten des Kunden.

Reparaturleistungen, so gelten unsere Servicebedingungen.

1.2 Diese AGB gelten nur, wenn der Kunde ein Verbraucher nach § 13 6. Gewährleistung
BGB ist. 6.1 Soweit der gelieferte Gegenstand nicht die vereinbarte Beschaffenheit

1.3 Alle im Zusammenhang mit dem Vertrag getroffenen Vereinbarungen hat oder er sich nicht für die nach dem Vertrag vorausgesetzte oder

ergeben sich insbesondere aus diesen Verkaufsbedingungen, unserem die Verwendung allgemein eignet oder er nicht die Eigenschaften, die

schriftlichen Angebot und unserer Annahmeerklärung des Vertrages. der Kunde nach unseren öffentlichen Äußerungen erwarten konnten, 

Die individuellen Vereinbarungen gehen gegenüber diesen Verkaufs- hat, so sind wir zur Nacherfüllung verpflichtet. Dies gilt nicht, wenn wir

bedingungen vor. aufgrund der gesetzlichen Regelung zur Verweigerung der Nacherfüllung

1.4 Mündliche Erklärungen unserer Mitarbeiter bedürfen unserer berechtigt sind.

schriftlichen Bestätigung. Nebenabreden und Änderungen bedürfen 6.2 Die Nacherfüllung erfolgt nach Wahl des Kunden durch Beseitigung des

der schriftlichen Bestätigung (Post, Telefax oder pdf-Datei). Mangels (Nachbesserung) oder Lieferung neuer Ware. Dabei ist uns

eine angemessene Frist zur Nacherfüllung zu gewähren. Der Kunde ist

2. Vertragsabschluss und Vertragsbedingungen während der Nacherfüllung nicht berechtigt, den Kaufpreis herabzu-

2.1 Für den Umfang der Lieferung und/oder der Leistung sind unser setzen oder vom Vertrag zurückzutreten. Haben wir die Nachbesserung

Angebot und unsere Auftragsbestätigung maßgeblich. zweimal vergeblich versucht, so gilt diese als fehlgeschlagen. Wenn die

2.2 Wir behalten uns Änderungen der vereinbarten Ausführung ihrer Nacherfüllung fehlgeschlagen ist, ist der Kunde nach seiner Wahl

Lieferungen und Leistungen vor, soweit dies zur Gewährleistung der berechtigt, den Kaufpreis herabzusetzen oder vom Vertrag zurückzu-

Produktsicherheit oder aufgrund gesetzlicher Bestimmungen erforderlich treten.

ist. 6.3 Der Kunde kann Schadensersatzansprüche wegen eines Mangels erst

dann geltend machen, wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist.

3. Preis und Zahlung Unberührt bleibt sein Recht, weitergehende Schadensersatzansprüche

3.1 Alle angebotenen und vereinbarten Preise verstehen sich, sofern nicht nach Maßgabe der folgenden Absätze geltend zu machen.

anders vereinbart, ab Werk. In unseren Preisen sind die Verpackungs- 6.4 Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen für Schäden an Leben,

kosten und die gesetzliche Umsatzsteuer enthalten; Liefer- und Körper und Gesundheit, die auf einer schuldhaften Pflichtverletzung von

Versandkosten sind in unseren Preisen jedoch nur enthalten, wenn uns, unseren gesetzlichen Vertretern oder unseren Erfüllungsgehilfen

hierüber eine gesonderte Vereinbarung mit Ihnen getroffen worden ist. beruhen. Ferner haften wir nach den gesetzlichen Bestimmungen für 

3.2 Unser Forderungen sind 14 Tage nach Rechnungsdatum ohne sonstige Schäden, die auf vorsätzlichen oder groß fahrlässigen

Abzug fällig. Vertragsverletzungen sowie Arglist von uns, unseren gesetzlichen 

3.3 Mangels besonderer Vereinbarung werden – ohne Abzug – folgende Vertretern oder unseren Erfüllungsgehilfen beruhen. Soweit der 

Abschlagszahlungen fällig: Anwendungsbereich des Produkthaftungsgesetzes eröffnet ist, haften

- 20% bei Vertragsabschluss wir uneingeschränkt nach dessen Vorschrift.

- 40% bei Lieferung oder Versand 6.5 Wir haften auch im Rahmen einer Beschaffenheits- und/oder Haltbar-

- 30% nach Fertigstellung keitsgarantie, sofern wir eine solche bezüglich des gelieferten Gegen-

- 10% nach Abnahme. stands abgegeben haben. Treten Schäden ein, die zwar darauf beruhen,

3.4 Aufrechnungs-, Zurückbehaltungs- und Leistungsverweigerungsrechte dass die von uns garantierte Beschaffenheit oder Haltbarkeit fehlt und

stehen dem Kunden nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig treten diese Schäden jedoch nicht unmittelbar an der von uns gelieferten

festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind. Außerdem ist der Ware ein, so haften wir hierfür nur dann, wenn das Risiko eines solchen

Kunde zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts nur insoweit befugt, Schadens ersichtlich von unserer Beschaffenheits- und Haltbarkeits-

als sein Gegenanspruch auf demselben Vertragsverhältnis beruht. garantie umfasst ist.

6.6 Beruht ein Schaden aufgrund von Verzug oder wegen eines Mangels

4. Lieferung; Liefer- und Leistungszeit auf der einfach fahrlässigen Verletzung einer wesentlichen Vertrags-

4.1 Erfüllungsort ist unser Sitz pflicht, also der einfach fahrlässigen Verletzung einer Pflicht, deren

4.2 Unsere Liefertermine oder Lieferfristen sind ausschließlich unver- Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt

bindliche Angaben, es sei denn, diese sind ausdrücklich als verbindlich erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Käufer regelmäßig ver-

vereinbart worden. trauen darf, so ist unsere Haftung auf den bei Vertragsschluss vorher-

sehbaren und vertragstypischen Schaden begrenzt. Das Gleiche gilt,

5. Eigentumsvorbehalt wenn ihnen Ansprüche auf Schadensersatz statt der Leistung zustehen.

5.1 Wir behalten uns das Eigentum am Liefergegenstand bis zur voll- 6.7 Weitergehende Haftungsansprüche gegen uns bestehen nicht und 

ständigen Bezahlung des Kaufpreises und Erfüllung sämtlicher sonstiger zwar unabhängig von der Rechtsnatur der von Ihnen gegen uns er-

gegenwärtiger oder zukünftiger Forderungen gegen den Kunden vor. hobenen Ansprüche. Hiervon unberührt bleibt unsere Haftung nach

5.2 Der Kunde darf den Liefergegenstand weder verpfänden noch zur vorstehendem Absatz 3.

Sicherung übereignen. Pfändungen, Beschlagnahmungen oder sonstige 6.8 Eine Gewährleistung für gebrauchte Sachen besteht nicht.

Gefährdungen des Eigentums durch Dritte hat der Kunde uns unter



7. Höhere Gewalt (force majeure)
Höhere Gewalt, Arbeitskämpfe, unverschuldete Betriebsstörungen,  Un-

ruhen, behördliche Maßnahmen und sonstige unabwendbare Ereignisse

befreien uns für die Dauer ihres Vorliegens von der Pflicht zur recht-

zeitigen Leistung. Während solcher Ereignisse sowie innerhalb von zwei

Wochen nach deren Ende sind wir – unbeschadet unserer sonstigen

Rechte – berechtigt, ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten,

soweit diese Ereignisse nicht von unerheblicher Dauer sind und sich 

unser Bedarf wegen der deshalb erforderlichen anderweitigen Beschaf-

fung erheblich verringert.

8. Anwendbares Recht und Gerichtsstand
8.1 Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

8.2 Gerichtsstand für alle Streitigkeiten ist für beide Vertragsparteien unser

Sitz. Wir sind jedoch nach unserer Wahl berechtigt, am Sitz des Kunden 

zu klagen.
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